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Nach Beratung mit dem Ständigen Ausschuß der Lan-
dessynode gemäß § 39 Abs. 1 Kirchenverfassungsge-
setz wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung zur Ausfuhrung der § § 15, 18 des 
Pfarrbesoldungsgesetzes 1971 vom 8. November 1983 
(Abi. 50 S. 699), geändert durch Verordnung vom 
17. November 1987 (Abi. 52 S.459), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 1 wird die Zahl „ 1984" durch die Zahl „1995" 
ersetzt. 

2. Die Anlage erhält folgende Fassung: 

„Pfarrhausrichtlinien 1995 

1. Allgemeines; Geltungsbereich 

2. Neubau von Pfarrhäusern 
2.1 Allgemeines 
2.2 Planung 
2.3 Raumprogramm 
2.4 Raumreserve 
2.5 Bauvolumen 
2.6 Bauweise und Ausstattung 

3. Instandsetzung, Verbesserung und Umbau 
3.1 Allgemeines 
3.2 Festlegung des Umfangs 
3.3 Verlegung der Amtsräume 
3.4 Verbesserung der Heizungsverhältnisse 

und der Wärmedämmung 
3.5 Maler-und Tapezierarbeiten 
3.6 Sonstige Instandsetzungs-und Ver-

besserungsmaßnahmen 

4. Rückgabe und Übergabe der Pfarrwohnung 
einschließUch des Amtsbereichs 

5. Pflichten des Stelleninhabers 
5.1 Betriebskosten und Kleinreparaturen 
5.2 Gartenunterhaltung 
5.3 Beseitigung von Schäden, allgemeine 

Sorgfaltspflichten 
5.4 Verkehrssicherungspflicht 
5.5 Kostenerstattung 

6. Überlassung der Dienstwohnung oder 
von Teilen derselben an Dritte 

6.1 Grundsatz 
6.2 Überlassung einzelner oder mehrerer Räume 
6.3 Vermietung von Pfarrhaus oder Pfarr-

wohnung im ganzen 
6.4 Entgelt für die Überlassung von Pfarrgärten, 

Pfarrscheunen usw. 

7. Inkrafttreten 

1. Allgemeines; Geltungsbereich 

Pfarrer oder Pfarrerinnen mit Dienstwohnungsberech-
tigung gemäß § § 15,18 Pfarrbesoldungsgesetz haben 
Anspruch auf eine im Blick auf Dienstauftrag und 
Familienverhältaisse geeignete Dienstwohnung. Die 
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Dienstwohnung für ständige Pfarrstellen befindet sich 
in der Regel im Pfarrhaus. Als Dienstwohnung kommt 
aber auch eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus 
oder Reihenhaus in Betracht. 

Zur Bereitstellung einer Dienstwohnung ist im Ge-
meindepfarramt die Kirchengemeinde, bei Pfarrern 
oder Pfarrerinnen, deren Dienst einem Kirchenbezirk 
zugeordnet ist, der Kirchenbezirk, bei anderen dienst-
wohnungsberechtigten Pfarrern oder dienstwoh-
nungsberechtigten Pfanerinnen die Landeskirche 
verpflichtet, soweit diese Pflicht nicht aufgrund beson-
derer Rechtsverhältnisse anderen Verpflichteten, ins-
besondere - bei sog. Staatspfarrhäusem - dem Land 
Baden-Württemberg, obliegt. 

Bei der Entscheidung über die Eignung einer Woh-
nung als Dienstwohnung sind die landeskirchlichen 
Wohnungsfürsorge-Richtünien heranzuziehen. 

Es ist auf eine sparsame und auf Dauer wirtschaftliche 
Ausführung zu achten, d.h., sie soll zweckmäßig, halt-
bar, wartungs- und pflegefreundlich sein. Besonderer 
Wert ist auf die Auswahl der Baustoffe nach den 
folgenden Gesichtspunkten der Ressourcenschonung 
zu legen, wobei der neueste Stand der Technik zu 
berücksichtigen ist: Rohstoffinhalt, Primärenergiebe-
darf der Herstellung, Umweltbelastung, baubiologi-
sche Auswirkungen, d.h. Schadstoffarmut und 
umweltschonende Abbaufähigkeit. 

Dienstwohnungen für Pfarrer oder Pfarrerinnen im 
unständigen Pfarrdienst bzw. im Vorbereitungsdienst 
können im Bück auf die kürzere und wechsehide Be-
setzung und die vielfach nur zeitweise Bereitstellung 
als Dienstwohnung nach Größe und Ausstattung ab-
weichend von den Fesüegungen des Regelfalles zuge-
wiesen werden; dies gilt insbesondere für angemietete 
Wohnungen. 

In Zweifelsfällen entscheidet der Oberkirchenrat, der 
hierzu allgemeine Regelungen treffen kann. 

Die Pfarrhausrichtlinien legen die für den Neubau 
und für die Instandsetzung/Modernisierung sowie 
für die Nutzung von Pfarrhäusern maßgeblichen Be-
stimmungen fest. Die Bestimmungen der Pfarrhaus-
richtlinien sind sowohl bei der Rechtsaufsicht über 
die Kirchengemeinden und Kirchenbezirke und bei 
der Dienstaufsicht über die Pfarrer oder Pfarrerinnen 
als auch bei der Bezuschussung aus Kirchensteuer-
mitteln zu beachten. 

Durch die Bestimmungen der Pfanhausrichtlinien 
werden die Obergrenzen der Wohnungsgröße und 
-ausstattung geregelt. Ein Rechtsanspruch auf Erfül-
lung dieser Obergrenze besteht im Einzelfall nicht. 

Bestehende abweichende Regelungen, insbesondere 
die Baulastrichüinien des Landes Baden-Württemberg 

(Fassung 1963, veröffentlicht im Abi. 40 S. 251 ff.), 
bleiben unberührt. 

2. Neubau von Pfarrhäusern 

2.1 Allgemeines 

Die Planung und die Gestaltung ist darauf auszurich-
ten, daß das Pfarrhaus im Regelfall Funktionen als 
Amtsgebäude und als Pfarrwohnung für wechseln-
den Wohnbedarf zu erfüllen hat; es soll der Pfarrfa-
milie ein zeitgemäßes, gediegenes Wohnen 
ermöglichen. 

Erkenntnisse und bewährte Fortschritte im Woh-
nungsbau sollen berücksichtigt werden; ein besonde-
rer Aufwand ist zu vermeiden. Planung und 
Ausfühmngsart sollen eine kostengünstige Unterhal-
tung und Bewirtschaftung gewährleisten. 

Um dem wechselnden Wohnraumbedarf Rechnung zu 
tragen, können abtrennbare Wohnungsteile (mit eige-
nem Sanitärbereich und der Anschlußmöglichkeit für 
eine Kochgelegenheit) vorgesehen werden, soweit 
dies die baurechtlichen und baulich-konstruktiven 
Voraussetzungen zulassen und der Aufwand vertret-
bar ist. 

Amts- und Wohnbereich sollen voneinander getrennt 
ausgewiesen werden. 

Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten kann der 
Amtsbereich auch an anderer Stelle als im Pfarrhaus 
nachgewiesen werden. In diesen Fällen entscheidet 
der Wohnlastpflichtige, ob der Amtsbereich nüter-
stellt und jeweils als Einliegerwohnung vemüetet 
wird. 

2.2 Planung 

Es ist ein zentraler und nach Möglichkeit ruhiger 
Standort im Pfarrbezirk anzustreben. Gegen Lärmzo-
nen (Hauptverkehrsstraßen u.ä.) soll die Pfarrwoh-
nung mit Amtsbereich abgeschirmt werden. 

Die Planung sollte neben dem Ziel einer guten Wohn-
qualität in gleicher Weise Gesichtspunkte der Energie-
einsparung sowie der Schonung der Umwelt 
berücksichtigen. 

Eine Pfarrwohnung mit Amtsbereich kann je nach 
örtlichen oder gemeindlichen Gegebenheiten in ei-
nem freistehenden Einfamilienhaus, in einem Rei-
henhaus oder in einem Mehrfamilienhaus 
vorgesehen werden. Reihenhäuser und Mehrfanü-
lienhäuser sind in der Regel in größeren Städten 
sowie für Pfarrer oder Pfarrerinnen mit Sonderauf-
trägen vorzusehen. Unter Berücksichtigung der un-



August 1995 431 Bd. 56 Nr. 20 a 

terschiedlichen dienstlichen und persönlichen Ver-
hältnisse, insbesondere in Kirchengemeinden mit 
mehreren Pfarrstellen, können auch Gebäude oder 
Wohnungen mit reduziertem Raumangebot erstellt 
bzw. bereitgestellt werden. 

Der Bauplatz soll nach den örtlichen Verhältnissen 
bemessen werden; er soll bei freistehenden Einfami-
lienhäusem nach Möglichkeit nicht kleiner als 4 a, 
höchstens aber 6 a groß sein. 

Die Wohn- und Schlafräume sollen auf nicht mehr als 
zwei Geschosse verteilt werden. 

Bei eingeschossiger Bauweise soll die Unter-
kellerung auf einen Teil der Grundfläche beschränkt 
werden. 

2.3 Raumprogramm 

Wohnzimmer, 20 - 22 m^ 
in dem Besuch empfangen werden kann. 

Eßzimmer, ca. 14 m^ 
zugleich geeignet als Tagesraum der Familie. 

Wohn- und Eßzimmer zusammen nicht über 36 m^. 

Das Eßzimmer soll so zugänglich sein, daß es von den 
Familienangehörigen weiterbenutzt werden kann, 
wenn im Wohnzimmer Besuch anwesend ist. 

Küche ca. 10 m^ 
Stellmöglichkeit für Spüle, Arbeitsplatte, Herd, 
Kühlschrank, Spülmaschine, eingepaßte Möbel 
(Ausstattung s. Ziff. 2.61). 

Hauswhischaftsraum ggf. im UG ca. 6 m^ 
Anschlüsse für Waschmaschine, Trockner, 
Heimbügler u.ä. 

a) Hauseingang mit Windfang, der getrennten Zu-
gang zu Amtsräumen und Wohnung ermöglicht (Be-
sucher oder Besucherinnen der Amtsräume sollen die 
Wohnung nicht betreten müssen). 

Der Hauseingang soll von der Wohnung, insbesondere 
von den Wirtschaftsräumen und vom Arbeitsplatz der 
Sekretärin, eingesehen oder mindestens leicht erreicht 
werden können. 

b) Amtsräume (bei Wohnungen im Gemeinde-
pfarramt) 
insgesamt bis 36 m^ zuzügüch Erschließungsbereich 

Amtszimmer (Normalbedarf) 20 

Hauptfenster nicht zur Öffenüichkeit 
oder zum Famiüenbereich gerichtet 

Registratur, Maschinenraum 
zugleich Warteraum 16 - 20 
möglichst 2 getrennte Räume 
(ggf. Arbeitsplatz für eine Schreibkraft) 

WC mit Handwaschbecken 

Der Bedarf für Amtsräume bei Dekanatämtem und 
ihnen gleichzusetzenden Pfarrämtern sowie Sonder-
pfarrämtem wird im Einzelfall festgelegt. 

Stehen Amtsräume anderswo ausreichend zur Verfü-
gung, so wird in Verbindung mit der Wohnung kein 
Arbeitszimmer zuerkannt. 

c) Wohnung 

Flur oder Diele 
mit Platz für die Garderobe 
WC-Raum mit Handwaschbecken. 

Eltemschlafzimmer 1 6 - 1 8 
auf günstige MöbUerbaikeit für Betten und Kleider-
schränke sowie Stellmöglichkeit für ein Kleinkinder-
bett ist zu achten. 

1 Kinderwohnschlafzimmer ca. 14-16m^ 

2 Einbettwohnschlafzimmer je 8 - 10 m 
für Gast, Haushaltshilfe oder Kind 

diese 3 Zimmer sollen zusammen nicht über 34 
haben. 

Bad 
Das Bad soll ausgestattet sein mit Badewanne, 
Duschwanne, 2 Waschbecken (kein Doppelwasch-
tisch), WC (weiteres WC s.oben) 

Nebenräume 
VorratskellerA'orratsraum, Abstellraum, auch für 
Fahrräder und Kinderwagen, Heizraum mit Brenn-
stofflager; ggf. weiterer Mehrzweckraum, der als 
Waschküche, Trocken- oder Abstellraum genutzt wer-
den kann. Bei Häusern ohne nutzbaren Dachraum 
zusätzliche Absteilfläche im Untergeschoß. 

d) Garage 
Sie kann, wenn anderer Abstellraum für Fahrräder 
und Gartengeräte fehlt, um ca. 1 m länger und ca. 
0,50 m breiter als die übliche Garagengröße ausge-
führt werden. 

Das Programm bzw. die Planung ist auf die unteren 
Normgrößen auszurichten, insgesamt bis 120 m^ 
Wohnfläche (DIN 283, Blatt 2/Ausgabe Febr. 1962) 

e) Liegt die Wohnung im Erdgeschoß, so kann ein 
windgeschützter Sitzplatz im Freien in Verbindung 
mit dem Wohngarten zur Verfugung gestellt werden. 
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2.4 Raumreserve 
Im Rahmen des zugelassenen Bauvolumens (Zif¥. 2.5) 
kann zusätzlicher ausbaufähiger Raum im Dachge-
schoß eingeplant werden. 

2.5 Bauvolumen 

Ohne Garage bis 900 cbm, im Ausnahmefall bis 925 
cbm, bei geneigten Dächern bis 950 cbm gemäß DIN 
277 alt; bis 1050 cbm gemäß DIN 277 neu. 

2.6 Bauweise und Ausstattung 

Pfarrwohnungen sollen solide und gediegen gebaut 
werden, so daß sie wirtschaftlich in der Bauunterhal-
tung und einfach zu pflegen sind. 

Ausreichende Dachüberstände an Traufen und Ort-
gängen sind vorzusehen. Die nachstehend aufgeführ-
ten Ausführungsarten und Baustoffe sind nicht als 
Bauvorschrift, sondem als Maßstab für die obere 
Kostengrenze gedacht. Sie sollen auch als Maßstab 
für alle Ausführungsarten und Einzelkosten dienen, 
die nicht besonders erwähnt oder näher beschrieben 
sind. 

a) Außenwände, Außenhaut, Dach 

Witterungsbeständige Ausführung nüt möglichst ge-
ringem Unterhaltungsaufwand, keine kostspieligen 
Verkleidungen, keine Holzverschalungen. Wärme-
und Schalldämmung mindestens entsprechend den 
Anforderungen der geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen. Höhere als die danach geltenden Werte sollen 
angestrebt werden. Flachdachkonstruktionen sind zu 
vermeiden. Konstruktiver Holzschutz soll Vorrang 
vor chemischem Holzschutz haben. 

Soweit energiesparende Maßnahmen über den gesetz-
lichen Vorgaben vorhanden sind, können die Dienst-
wohnungsberechtigten zu einem Ausgleich des 
finanziellen Vorteils verpflichtet werden. 

b) Heizung 

In der Regel zentrale Warmwasserheizung mit Öl-
oder Gasbefeuerung. Ölbevorratung für einen Jahres-
bedarf; soweit mögüch oberirdische Lagerung; m der 
Regel Heizkörper an den Fensterbrüstungen; außen-
temperaturabhängige Regelung mit Nachtabsenkung; 
Heizkörper-Thermostatventile (Niedertemperaturan-
lage -bei Gas mit Brennwertkessel-). Die Einrichtung 
einer Fußbodenheizung bedarf der Genehmigung des 
Oberkirchenrats. 

Für die Beheizung mit festen Brennstoffen ist ein 
zweiter Schomsteinzug vorzusehen, an den Einzelöfen 
(einfacher Art) angeschlossen werden können. Der 

zweite Schomsteinzug sollte zwischen Küche und Eß-
zimmer installiert werden. 

Zusätzbche Heizeinrichtungen (Öfen), z.B. für den 
Betrieb während der Übergangszeit werden nicht ge-
stellt. 

Bei Verbund mit Heizanlagen anderer Einrichtungen 
sind getrennte Stränge oder Regelkreise sowie Meß-
einrichtungen zur Erfassung des jeweiligen Energie-
verbrauchs vorzusehen. 

Die Beheizung mit Nachtstrom ist zu vermeiden. 

Andere Heiztechnologien können berücksichtigt 
werden. Ziel der Planung für die Heizung und Warm-
wasserbereitung soll sein, den Verbrauch von 
Primärenergie und auch von Wasser zu verringern. 
Die Wirtschaftlichkeit ist im Vergleich zu herkömm-
lichen Heiztechniken zu prüfen. Sie bedürfen in 
jedem Fall der Genehmigung durch den Ober-
kirchenrat. 

c) Sanitäre Installationen 

Brauchwarmwasserversorgung durch zentrale Hei-
zungsanlage - bei langen Leitungswegen durch Ein-
zelgeräte an den Verbrauchstellen -

Zapfstelle für Warm- u. Kaltwasser je in Küche und 
Hauswirtschaftsraum, bei den Sanitäreinrichtungen in 
Bad und WC-Räumen. 

1 Kaltwasser-Zapfstelle an der Außenwand des Ge-
bäudes (Gartenhahn). Dachrinnenauslaß für Regen-
wassemutzung. 

Sanitäre Einrichtungsgegenstände mit Armaturen und 
Zubehör in wassersparender und stabiler Normalaus-
fühmng (Standard des durchschnitüichen Wohnungs-
baus, Eiruichtungsgegenstände in neutraler 
Standardausführung). 

Einbaubadewanne und Einbauduschwanne aus Stahl-
blech, Einzelwaschtische in Standardgrößen, Flach-
oder Tiefspülklosetts. 

d) Elektroinstallation 

Ausführang nach den VDE-Vorschriften. 

Ausstattungsrahmen: Wohn- und Amtszinuner 1 - 2 
Brennstellen, übrige Räume 1 Brennstelle. Wohn-, 
Amts-, Eßzimmer und Eltemschlafzimmer, Küche so-
wie Registratur jeweils bis 5 Steckdosen, übrige 
Wohnräume und Hauswirtschaftsräume 2 - 3 Steck-
dosen, Nebenräume 1 Steckdose. 

Notwendige Außenleuchten, 1 - 2 Außensteckdosen 
am Haus (abschaltbar). 
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Zur festen Ausstattung des Hauses gehören die Be-
leuchtungskörper in Küche, Hauswirtschaftsraum, 
Bad, WC, Amtsbereich (ohne Amtszimmer), Treppen-
haus, Bühnenräumen, UG-Nebenräumen, Garage (so-
fern mit Elt.-Anschluß) sowie die notwendigen 
Außenleuchten. Anschlußdosen für Rundfunk und 
Femsehen im Wohnzimmer. 

Femsprechanlage mit 2 - 3 Apparaten, davon einer im 
Wohnbereich; hausinteme Verbindung. Gebühren-
zähler in der Wohnung; die Benutzergebühr der Post 
trägt der Wohnlastpflichtige. 

Soweit dies möglich ist, kann neben der dienstlichen 
Femsprechanlage auf eigene Kosten ein privater Tele-
fonanschluß eingerichtet werden. 

Die Wirtschafüichkeit eines Mietkaufs (Leasing) einer 
Telefonanlage im oben beschriebenen Umfang ist zu 
prüfen. 

In der Regel: Kombinierte Klingel-, Türöffner- und 
Türsprechanlage mit den notwendigen Sprechstellen. 

Nach Mögüchkeit soll das Pfarrhaus oder die Pfarr-
wohnung an das angebotene öffenüiche Kabelnetz 
angeschlossen werden. Ist das Pfarrhaus nicht an das 
öffentliche Kabelnetz anzuschließen, gehören vorbe-
reitende Maßnahmen für Satellitenempfang zum Bau-
programm (Leerrohre, Kabel, Ständer). Andernfalls 
kann eine Antennenanlage für terrestrische Rundfunk-
und Fernsehprogramme installiert werden. 

Pfarrwohnung und Amtsbereich sollen je einen eige-
nen Stromzähler erhalten. Hierauf ist insbesondere bei 
Pfarrhausneubauten und Generalinstandsetzungen zu 
achten. 

einheimischer Hölzer. Einfache Fertigtürelemente 
sind zugelassen. Türen zum Amtszimmer in schallge-
dämmter Ausfuhrung (42 dB). Außentüren wetterge-
schützt angeordnet. 

h) Bodenbeläge 

Wohn- und Eßzimmer in der Regel Parkett, 2. Wahl, 
versiegelt. 

Übrige Wohnräume und Amtsräume Linoleum-Belag. 
Es ist eine strapazierfähige, pflegeleichte Qualität in 
neutralen Mustern und Farbtönen zu wählen. Naßräu-
me glasierte Keramikfliesen. Küche glasierte Kera-
mikfliesen oder Linoleum-Belag in neutralen Farben 
und Mustem. Flure und Treppen Spaltklinker- oder 
Betonweiksteinbelag. Muster und Farben neutral. Ela-
stische Beläge sind mit verschweißten Nähten zu ver-
sehen. 

Wegen der hygienischen Bedenken bei Bewohner-
wechsel und der geringeren Lebenserwartung dürfen 
Textilbodenbeläge (s. auch 3.6) und Korkbeläge nicht 
vorgesehen werden. 

i) Innenwände 

In der Regel verputzt, zum Streichen und Tapezieren 
gerichtet. 

Keine aufwendigen Wandverkleidungen. Treppen-
haus mit strapazierfähigen, abwaschbaren Anstrichen 
oder Tapeten. Glasierte Keramikfliesen bei zuschlag-
freien Glasuren und neutraler Musterung im Bad 
raumhoch (mind. im Duschbereich), im WC ringsum 
auf ca. 1.50 m Höhe, in der Küche Fliesenspiegel 
entlang der Arbeitsfläche auf ca. 0.75 m Höhe. 

e) Fenster 

Größe und Aufteilung der Fenster sind so zu wählen, 
daß ausreichende BeUchtung und Belüftung, leichte 
Handhabung und Reinigung gewährleistet sind. Außer-
dem ist darauf zu achten, daß durch Anordnung breiter 
Wandpfeiler eine variable MöbUerung der Räume mög-
lich ist. Es sind massive Brüstangen vorzusehen; auf 
Lärm- und Wärmeschutz ist zu achten. Ausführung als 
Einfachfenster mit Wärmeschutzverglasung oder Ver-
bundfenster in der Regel in Holzkonstruktion. 

Decken und Wände sind in der Regel zu streichen, in 
Aufenthaltsräumen mit Rauhfasertapete zu tapezieren 
(s. auch 3.5). 

k) Decken 

In der Regel Verputz für Anstrich oder Tapezierung. 
Einfache Holzverschalungen nur in Ausnahmefällen 
(z.B. bei Wohnräumen mit schrägen Decken). 

1) Küche 

f) Sonnenschutz und Einbruchschutz 

In der Regel Kunststoff-Rolläden an allen bewohnten 
und dienstlich genutzten Räumen mit Gurt und auto-
matischer Einbmchsicherung. 

g) Türen 

Stahlzargen oder Holzfutter in einfacher Konstruktion 
für deckende Lackierang oder mit einfachem Furnier 

Die Möblierung und Einrichtung der Küche nehmen der 
Wohnungsinhaber oder die Wohnungsinhaberin auf sei-
ne bzw. ihre Kosten vor. In der Küche sind Anschlüsse 
für Herd, Kühlschrank, Spülmaschine und Dunstab-
zugshaube einschl. Wanddurchbrach vorzusehen. 

m) Voihangschienen 

In der Regel Aufputzschienen ohne oder mit einfachen 
Blenden für alle bewohnten Räume. 
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n) Einrichtung und Ausstattung 

MöbUerung und Vorhänge in allen zur Wohnung ge-
hörenden Räumen sowie im Amtszimmer werden 
nicht gestellt. Beleuchtungskörper werden in dem in 
Ziff. 2.6 d) beschriebenen Umfang zur Verfügung 
gestellt. 

Die Ausstattung des Registraturraums wird entspre-
chend dem Bedarf von der Kirchengemeinde über-
nommen, ebenso eine emfache Garderobe im 
Amtsbereich. Der Registraturraum kann einen Ein-
bauschrank in einfacher Ausführung und einen einge-
bauten Stahlschrank erhalten. 

3.2 Festlegung des Umfangs 

Der Kirchengemeinderat erstellt das Bauprogramm. 
Er berücksichtigt dabei Instandsetzungs- und Verbes-
serungsvorschläge des Kämmererberichts bzw. des 
kirchlichen Teils des vom Staatlichen Hochbauamt 
angefertigten Bauschauprotokolls. Er holt das Einver-
nehmen des Kirchenbeziiksausschusses ein, sofem 
Kirchenbezirksmittel erwartet werden, und beantragt 
ggf. die Genehmigung des Oberkirchenrats gemäß 
§50KGO. 

Auf die staatlichen Baulastrichüinien (s. Teil 1) wird 
verwiesen. 

o) Außenanlagen 

Die Außenanlagen sollen so geplant und angelegt wer-
den, daß sie in Herstellung und Unterhaltung mög-
lichst wenig Aufwand erfordern (Rasenflächen, 
Ziersträucher, Baumbepflanzung). Gleichzeitig sollen 
die Flächen mögüchst wenig versiegelt werden. 

Treppen und Wege sind in gehsicherem, frostbe-
ständigem und wasserdurchlässigem Material (z.B. 
Beton-Verbundpflaster, Rasengittersteine) aus-
zuführen. Müllbox und Müllbehälter nach örtlicher 
Vorschrift. Gartenlaube, Wasserbecken, Spielgeräte 
können - mit besonderer Zustimmung des Wohn-
lastpflichtigen - auf eigene Kosten errichtet 
werden. Beim Auszug ist der ursprüngliche Zustand 
wiederherzustellen, sofem nicht der Wohnlastpflich-
tige die Belassung schriftlich ohne Kostenerstattung 
erlaubt. 

p) Einfriedigung 

Die Einfriedigung des Pfarranwesens richtet sich nach 
den örtlichen Gegebenheiten. Sie ist in Herstellung 
und Unterhaltung möglichst wirtschafüich und war-
tungsgünstig vorzunehmen. 

3. Instandsetzung, Verbessemng und Umbau 

3.1 Allgemeines 

Die Ziff. 2 dieser Richtlinien gilt grundsätzlich nicht 
für den Umbau und die Instandsetzung hinsichtlich 
der Größe und Lage der vorhandenen Räume . Vor-
handene Pfarrhäuser und Pfarrwohnungen sowie 
Häuser bzw. Wohnungen, die als Pfarrhäuser oder 
Pfarrwohnungen genutzt werden sollen, dürfen im 
Grundriß nur dann verändert werden, wenn eine Nut-
zung im bisherigen Zustand nicht zumutbar ist. Bei 
Aus- und Umbauten solcher bestehender Gebäude ist 
es nicht erforderlich, das Neubauprograrmn - Ziff. 2 
dieser Richtlinien - voll zu verwirklichen. Der Aus-
stattungsstandard kann übernommen werden. 

3.3 Verlegung der Amtsräume 

Die Amtsräume soUen nach Möglichkeit von den 
Wohnräumen getrennt werden und im Erdgeschoß 
liegen, wenn dort geeigneter Raum zur Verfügung 
steht. Die Amtsräume können in anderen Geschossen 
belassen werden, weim sie ohne wesentliche Beein-
trächtigung des Wohnbereichs zugänglich sind oder 
deren Verlegung einen hohen Kostenaufwand verur-
sachen würde. 

3.4 Verbesserung der Heizungsverhältnisse 
und der Wärmedämmung 

Die Verbesserung unzulänglicher Heizungsverhält-
lüsse durch Einbau einer Warmwasserzentralheizung 
unter gleichzeitiger Wärmedämmung ist gem. Ziff. 2.6 
b) dieser Richtlinien anzustreben; sie soll grundsätz-
lich im Zusammenhang mit einer Generalinstandset-
zung erfolgen. Bezüglich der Beheizung mit festen 
Brennstoffen (Notbedarf) gilt Ziff. 2.6 b). 

3.5 Maler- und Tapezierarbeiten 

Beim Bezug der Pfarrwohnung werden die zu diesem 
Zeitpunkt erforderlichen Maler- und Tapezieraibeiten 
(sog. Schönheitsieparaturen) für die fünf meistgenutz-
ten Räume des Hauses emschließlich anteiliger Flure 
sowie Küche und Bad auf Kosten des Wohnlastpflich-
tigen ausgeführt. Die fünf meistgenutzten Räume, zu 
denen das Amtszinuner zählt, werden anläßlich des 
nächsten Stellenwechsels vom Kirchengemeinderat 
im Zusammenwirken mit dem Kämmerer endgültig 
festgelegt Die Schönheitsreparaturen in der Registra-
tur werden grundsätzlich vom Wohnlastpflichtigen 
ohne Anrechnung auf die meistgenutzten Räume aus-
geführt. Dies gilt auch für weitere dienstlich genutzte 
Räume. Änderungen bedürfen der Zustimmung des 
Oberkirchenrats. 

Der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin führt die 
Schönheitsreparaturen für den übrigen Bereich m ei-
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gener Regie aus bzw. erstattet dem Wohnlastpflichti-
gen die Kosten hierfür. Während des Bewohnens des 
Pfarrhauses hat der Stelleninhaber oder die Stellenin-
haberin die Schönheitsreparaturen durchzuführen. Die 
Kirchengemeinde ist von der Durchführung von 
Schönheitsreparaturen während der Wohndauer zu un-
terrichten. 

Es ist freigestellt, die Maler- und Tapezierarbeiten an 
Decken und Wänden in Eigenleistung zu erbringen. 

Für die Durchführung von Schönheitsreparaturen 
während der Bewohndauer im Amtsbereich (Amts-
zimmer, Registratur und Erschließungsbereich) ist der 
Wohnlasq)flichtige zuständig. 

Für Muster- und sonstige Sondertapeten zur Instand-
setzung der Wohnung beim Erstbezug werden Höchst-
preise vom Oberkirchenrat einheitlich festgesetzt. Der 
Höchstpreis beträgt bis auf weiteres 15,- DM je Nor-
malrolle incl. MWSL; dies gilt auch für die Tapeten im 
Amtsbereich. 

Die Farbgebung auf Rauhfasertapeten soll im Einver-
nehmen mit dem neuen Stelleninhaber oder der neuen 
Stelleninhaberin erfolgen. Es sollen möglichst helle 
Farben gewählt werden. 

3.6 Sonstige Instandsetzungs- und 
Verbesserungsmaßnahmen 

Elektrische Leitungen dürfen nur im Zusammenhang 
mit ohnehin erforderüchen Maler- und Tapezierarbeiten 
unter Putz verlegt werden. Hauseigene Ausstattungs-
und Einrichtungsgegenstände dürfen nur im Rahmen 
der Festlegungen dieser Richtünien (Neubauprogramm) 
ersetzt oder ergänzt werden; dies gilt insbesondere für 
den Ersatz abgängiger Türen und Bodenbeläge. Dies gilt 
nicht, wenn die Denkmalschutzbehörde anderweitige 
Anordnungen getroffen hat. 

Abgängige Bodenbeläge sind entsprechend 
Ziff. 2.6 h) zu ersetzen. Vorhandene Textilboden-
beläge müssen im Falle des Stellenwechsels auf 
Kosten des Veranlassers entfernt werden. Dies gilt 
nicht, wenn zwischen dem ausziehenden Wohnungs-
inhaber oder der ausziehenden Wohnungsinhaberin 
und ihren Nachfolgern in der Dienstwohnung die 
Übernahme schriftlich vereinbart wird und eine Wei-
terverwendung der vorhandenen Textilbodenbeläge 
wirtschaftlich geboten erscheint. Der Stellennach-
folger oder die Stellennachfolgerin ist dann für die 
Beseitigung verantwortlich. 

Für abgängige Klappläden können, wo dies gestalte-
risch vertretbar ist, Rolläden vorgesehen werden. Ein-
fachfenster in beheizten Räumen sollen durch 
Einfachfenster mit Wärmeschutzverglasung oder Ver-
bundfenster ersetzt werden. 

Vorhandene Einbauküchen, die nach den Pfarrhaus-
richtlmien 1988 oder früher vom Wohnlastpflichtigen 
beschafft wurden, können für die Restnutzungsdauer 
nach den bisherigen Vorschriften verwendet werden. 

4. Rückgabe und Übergabe der Pfarrwohnung 
einschließlich des Amtsbereichs 

Nach Räumung der Wohnung fmdet ein Durchgang 
statt, an dem der bisherige Wohnungsinhaber oder die 
bisherige Wohnungsinhaberin und eine Vertretung des 
Wohnlastpflichtigen sowie der Kämmerer und eine 
Vertretung der zuständigen Verwaltungsstelle teilneh-
men. Die Vertretung des Wohnlastpflichtigen erstellt 
dabei eine Niederschrift, in der der Zustand des 
Pfarranwesens (ggf. einschließlich Garten) und das 
zurückgegebene Zubehör festgehalten werden 
(Abnahme). 

Bei der Rückgabe sind Schäden sowie etwaige Pflege-
und Unterhaltungsversäumnisse, auch im Außen- und 
Gartenbereich, spezifiziert festzustellen. Etwaige Ein-
wendungen des bisherigen Wohnungsinhabers oder 
der bisherigen Wohnungsinhaberin sind festzuhalten. 
Dies gilt entsprechend für die Übergabe bei Bezug der 
Wohnung. Um spätere Meinungsverschiedenheiten 
hinsichtüch von Pflege- und Unterhaltungsversäum-
nissen des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin 
bei der Unterhaltung des Außen- und Gartenbereiches 
zu vermeiden, empfiehlt es sich, bei der Übergabe und 
Rückgabe den Zustand des Gartens fotografisch zu 
dokumentieren. 

Sowohl die Vertretung des Wohnlastpflichtigen als 
auch der abziehende bzw. übemehmende Stelleninha-
ber oder die abziehende bzw. übemehmende Stellen-
inhaberin haben die Niederschrift zu unterzeichnen. 

Die Kosten für die Behebung von Schäden und von 
Pflege- und Unterhaltungsversäumnissen sind durch 
den Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin zu erset-
zen, wenn sie auf eine Verletzung seiner oder ihrer 
Pflichten zurückzuführen sind. Für die Ersatzansprü-
che gilt eine Veijährungsfrist von einem Jahr. 

Im Streitfall entscheidet der Oberkirchenrat. 

5. Pflichten des Stelleninhabers oder 
der Stelleninhaberin 

5.1 Betriebskosten und Kleinreparaturen 

Dem Stelleninhaber oder der Stelleninhaberin oblie-
gen die mit dem Betrieb (Nutzung des Pfarrhauses und 
-gartens) zusammenhängenden Leistungen und Maß-
nahmen sowie die mit dem Betrieb zusammenhängen-
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den Kleinreparaturen, letztere bis zu einem Betrag von 
DM 1200,- pro Jahr. Dieser Betrag wird vom Ober-
kirchenrat fortgeschrieben. 

Zu den zu übernehmenden Leistungen und Maßnah-
men gehören insbesondere 

a) die Verhinderung von Frostschäden an Wasserlei-
tungen, Heizkörpern und sanitären Einrichtungen, 

b) die Reinigung der Geruchsverschlüsse an Spülti-
schen, Badewannen, Duschen, Waschbecken, Aus-
gußbecken und derg]., 

c) die regelmäßige Entkalkung des Badeofens und 
der Warmwasserbereiter, 

d) die Erneuerung der Dichtungen an Wasserhahnen, 

e) Reparaturen an WC-Deckel, Wasserspülung und 
die Beseitigung von Verstopfungen in Entwässerungs-
leitungen innerhalb des Hauses nüt Ausnahme der 
Hauptfallstränge und Grundleitungen, 

f) die Befestigung loser Beschlagteile an Fenstern 
und Klappläden, 

g) die regelmäßige Prüfung, Wartung und Reinigung 
der Heizungs- und Warmwasserbereimngsanlagen, 
Feuerlöscher und ggf. der Antennenanlage, 

h) Emissionsmessung der Feuerungsanlagen, 

i) die Beseitigung von Glasbmchschäden, abgesehen 
von Fällen „höherer Gewalt" und der 

j) Ersatz der Leuchtmittel in den nach Ziff. 2.6 d) zur 
festen Ausstattung zählenden Beleuchtungskörpern. 

Die Kosten für auch ohne Verschulden notwendige 
Kleinreparaturen an den überlassenen Zentralhei-
zungs- und Warmwasserversorgungsanlagen, an 
Öfen, Herden, Spültischen, Türen, Schlössern, Schlüs-
seln, Fenstem, Fensterläden, Rolläden, Jalousien, 
Markisen emschließlich der Instandhaltung der Gurte, 
Rollen und Schnüre an Rolläden und Jalousien, an 
Badeeinrichtungen, Handwaschbecken, WC-Spüler, 
WC-Sitz und WC-Schüssel, an Bodenbelägen, elektri-
schen Einrichtungen trägt der Wohnungsinhaber oder 
die Wohnungsinhaberin bis zur Grenze von DM 150,-
im Einzelfall; bei größerem Aufwand gilt eine Eigen-
beteiligung mit dem genannten Betrag bis zur Ober-
grenze von insgesamt DM 1.200,- im Jahr. 

Kleinreparaturen im Sinne dieser Vorschrift liegen 
nicht vor, soweit es sich um die Instandhaltung der 
Wohnung in Dach und Fach handelt; in Zweifelsfällen 
ist ausschlaggebend, ob der Wohnungsinhaber oder 
die Wohnungsinhaberin eine Zugriffsmöglichkeit 
oder Wartungspflicht hat. 

Die Bestimmungen in § 27 BLR (Abi. 40 S. 72) blei-
ben unberührt. 

Der Nachweis für die Durchführang erforderlicher 
Wartungsarbeiten ist durch den Stelleninhaber oder 
die Stelleninhaberin zu erbringen. 

5.1.1 Der Wohnlastpflichüge kann selbständig nach 
Rücksprache mit dem Stelleninhaber oder der Stellen-
inhaberin notwendige Warrnngsmaßnahmen veranlas-
sen. Der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin hat 
die Kosten zu ersetzen. Gehört zur Pfarrwohnung ein 
Amtsbereich, für dessen Reinigung, Heizung und 
Stromverbrauch eine sog. Amtszimmerpauschale be-
zahlt wird, so werden die anteiligen Kosten hierfür im 
Rahmen der Amtszinmierpauschale erstattet. 

5.1.2 Die Wartung einer Blitzschutzanlage ist Aufga-
be des Wohrüastpflichtigen, ebenso die Reinigung der 
Dachrinnen. 

5.1.3 Der Wohnlastpflichtige kann von den Stellenin-
habem oder den Stelleninhaberinnen für den Bereich 
der Wohnung -nicht für den Amtsbereich- die Zahlung 
aUer Betriebskosten der Anlage m zu § 27 Abs. 2 
Betriebskostenverordnung verlangen, soweit diese 
hier nicht bereits im einzelnen aufgeführt smd. Gehört 
die Pfarrwohnung zu einer Wohnungseigentümerge-
meinschaft nach dem Wohnungseigentumsgesetz, 
trägt der Wohnungsinhaber oder die Wohnungsinha-
berin die umlagefähigen Kosten entsprechend der Ab-
rechnung der Verwaltung. 

5.1.4 Das Halten von Tieren bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Wohnlasq)flichtigen (mit Ausnahme 
von Kleintieren, die ihrer Art nach keine Störungen 
hervorrufen können, wie z.B. Zierfische). Diese kann 
aus wichtigem Grund widerrufen werden. 

5.1.5 Gehört die Pfarrwohnung zu einem Mehrfami-
lienhaus oder wurde die Pfarrwohnung bzw. das Pfarr-
haus angemietet, so besteht die Pflicht, den zwischen 
Eigentümer und Wohnlastpflichtigem geschlossenen 
Mietvertrag einschließl. Hausordnung anzuerkennen. 

5.2 Gartenunterhaltung 

Der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin hat das 
Recht auf Nutzung eines evtl. vorhandenen Haus-
gartens und die Pflicht zur Pflege und Unterhaltung 
des Gartens einschließlich des Schneidens von Hecken 
und Sträuchem. Erforderlichenfalls ist i.S. von Ziff. 4 
Abs.4 i.V. mit Ziff. 5.1.1 Satz 1 zu verfahren. Wesent-
liche Veränderungen von Gärten und des Baum-
bestandes bedürfen der Zustünmung des 
WohnlasQjflichtigen und des Kämmerers. 

Der Garten katm mit Zustimmung des Wohnlastpflich-
tigen und des Kämmerers ganz oder teilweise Dritten 
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überlassen werden, wenn die ordnungsgemäße Pflege 
und Unterhalmng gesichert ist 

Bei der Umgestaltung von Gärten sowie bei der Über-
lassung an Dritte ist auf die evü. abweichende 
Interessenlage künftiger Stelleninhaber oder Stellen-
inhaberinnen Rücksicht zu nehmen. 

Es wird empfohlen, bei der Pflege und Unterhaltung 
von Pfarrgärten keine Herbizide und Insektizide zu 
verwenden. 

5.3 Beseitigung von Schäden, 
allgemeine Sorgfaltspflichten 

Schäden im Haus, an hauseigenen Einrichtungs- und 
Ausstatmngsgegenständen sowie am Zubehör hat der 
Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin, sofern die 
Behebung nicht seine oder ihre Sache ist (vgl. 
Ziff. 5.1), unverzügüch dem Träger der Wohnlast an-
zuzeigen. 

Der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin haftet für 
Schäden, die durch Verletzung der ihm oder ihr oblie-
genden Sorgfalts- und Anzeigepflicht verursacht wer-
den, insbesondere wenn technische Anlagen, der 
Garten und sonstige Einrichtungen nicht gewartet und 
gepflegt oder unsachgemäß behandelt, die überlasse-
nen Räume unzureichend belüftet, geheizt oder nicht 
genügend gegen Frost geschützt wurden. Die Haftung 
umfaßt auch Schäden, die durch Angehörige, Hausge-
hilfen usw. verursacht werden. 

5.4 Verkehrssicherungspflicht 

Der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin ist dafür 
verantwortUch, daß sich das von ihm oder ihr genutzte 
Dienstwohnungsgrundstück stets in verkehrssicherem 
Zustand befindet. Zur Verkehrssicherungspflicht ge-
hören insbesondere die Reinigung der Gehwege und 
des Hofraums, die Schneebeseitigung, das Streuen bei 
Schneeglätte und Glatteis sowie die Beleuchtung des 
Zugangs und der Treppen und Hure. 

Ist die Pfarrstelle nicht besetzt, so hat die Kirchenge-
meinde dafür zu sorgen, daß die zur Verkehrssiche-
rungspflicht zählenden Obliegenheiten zuverlässig 
erfüllt werden. Dies gilt auch für Staatspfarrhäuser. 

5.5 Kostenerstattung 

a) Wenn der Standard dieser Richtlinien bei Neubau-
ten oder Instandsetzungen auf Vwanlassung oder mit 
Billigung des StelleninhabCTS oder der Stelleninhaberin 
bzw. des zukünftigen Steileninhabers oder der zukünf-
tigen Stelleninhaberin überschritten worden ist, ohne 
daß dies durch den Dienstwohnungsanspruch begründet 

ist, hat der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin die 
Mehrkosten hierfür zu übemdimen. Der angeforderte 
Beti-ag wird irmerhalb von 4 Wochen zur Zahlung fällig. 
Der Erstattungsansprach verjährt nach 4 Jahren ab Ein-
bau. Beschlüssen des Kirchengemeinderats, die eine 
ungerechtfertigte Überschreitung des Standards der 
Pfarrhausrichtlinien beinhalten, muß der Vorsitzende 
oder die Vorsitzende widersprechen. Soweit der künfti-
ge Stelleninhaber oder die künftige Stelleninhaberin von 
der Beschlußfassung Kenntnis hat, müssen diese ergän-
zend widersprechen. Der Widerspruch ist im Protokoll 
zu belegen. Dieser ist anschließaid dem Oberkirchenrat 
vorzulegen. Wer die Dienstwohnung innehat, darf an 
der Beschlußfassung über die Ausgestaltung der Dienst-
wohnung nicht mitwirken (§ 27 KGO). 

b) Garagen 

Wird eine Zweitgarage oder ein zweiter Garagenstell-
platz bereitgestellt, so ist hierfür grundsätzlich die 
ortsübliche Miete zu erheben. Eine Zweitgara-
ge/Zweitstellplatz ist zunächst dem Stelleninhaber 
oder der Stelleninhaberin zur Anmietung anzubieten. 

c) Femseh- und Rundfunkantennen, Kabelanschluß 

Sämtliche Betriebskosten und Gebühren für Femseh-
und Rundfunkantennen sowie für den Kabelanschluß 
ti-ägt der Steileninhaber oder die Stelleninhaberin. Die 
einmalige Gebühr für die Schaffung des Kabelan-
schlusses trägt der Wohnlas^flichtige. Sämtliche Ko-
sten für Satelhtenempfangsanlagen einschließlich der 
erforderlichen Installationen für Zuleitungen bis zur 
Anschlußsteckdose trägt der Stelleninhaber oder die 
Stelleninhaberin. Eine besondere Nutzungsentschädi-
gung für die Nutzung von auf kirchliche Kosten ge-
schaffenen Antennenanlagen und Kabelanschlüssen 
wird darüber hinaus nicht erhoben. 

Armierkung: 
Bei Meinungsverschiedenheiten über Fragen der Nut-
zungsentschädigung bzw. Kostenerstattang soll der 
Kämmerer einen Vermittlungsvorschlag machen; 
wird der Vorschlag nicht angenommen, so entscheidet 
der Oberkirchenrat. 

6. Überlassung der Dienstwohnung oder von Teilen 
derselben an Dritte 

6.1 Weist eine zugewiesene Dienstwohnung nach den 
Familienverhältaissen Übergröße auf, so verbleibt sie 
dem Stelleninhaber oder der Stelleninhaberin grand-
sätzUch dennoch ganz, wenn eine Abtretung der Über-
maßräume baulich und betrieblich nicht möglich oder 
unzumutbar ist. 

6.2 a) Die Überlassung von Einzehäumen zur Nut-
zung ohne selbständige Haushaltsführung ist den 
Dienstwohnungsberechtigten grundsätzlich gestattet. 
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Der Wohnlastpflichtige ist hiervon zu unterrichten; er 
kann Einspruch erheben, über den der Oberkirchenrat 
nach Anhörung des Stelleninhabers oder der Stellen-
inhaberin und des Kämmerers entscheiden wird. Der 
Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin ist verpflich-
tet, für die Überlassung von Einzelräumen ein Entgelt 
in ortsüblicher Höhe zu erheben, soweit es sich nicht 
um Verwandte in gerader Linie des Stelleninhabers 
oder seiner Ehefrau handelt. Ein Entgelt verbleibt dem 
Stelleninhaber oder der Stelleninhaberin ziu- Hälfte 
und ist zu versteuern; die andere Hälfte steht dem 
Wohnlas^flichtigen zu. 

b) Die ÜbCTlassung bzw. Vermietung mehrerer Räume 
mit eigener Haushaltsführung oder einer Einliegerwoh-
nung bedarf stets der Genehmigung des Oberkirchen-
rats, der hierbei die Rechte der Pfarrstelle zu wahrai hat. 
Bei Staatspfarrhäus^ muß außerdem das zuständige 
Staatüche Liegenschaflsamt zustimmen. Den MietvCT-
trag schUeßoi bei Staatspfarrhäusem die Staatlichen 
Liegenschaftsämter, bei kirchengememdeeigenen 
Pfarrhäusern die Kirchaigememden ab. Die Miete steht 
bei Einliegerwohnungen, die auf Kosten des Landes 
Baden-Württemberg ausgebaut wurden, je hälftig der 
staatliche Liegenschaftsverwaltung und der Kirchen-
gemeinde zu. Bei kirchengemeindeeigenen Pfariiiäu-
sem steht die Miete der Kirchengemeinde zu. 

Die Genehmigung des Oberkirchenrats gilt als erteilt, 
wenn nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Eingang des Antrags widersprochen wird. 

c) Der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, daß von ihm oder ihr 
überlassene bzw. die von ihm oder ihr vermieteten 
Räume spätestens mit Ende des Dienstwohnungsan-
spruchs auf dieser Stelle frei sind. 

6.3 Die Vermietung eines Pfarrhauses oder einer 
Pfarrwohnung im ganzen bedarf ebenfalls der Geneh-
migung des Oberkirchenrats, der hierbei die Rechte 
der nutzungsberechtigten Pfarrstelle wahrnimmt. Bei 
Staatspfarrhäusem ist das Staatliche Liegenschaftsamt 
zuständig; bei kirchengemeindeeigenen Pfarrhäusern 
die Kirchengemeinde. 

Bei Staatspfarrhäusem steht die Hälfte der Mietein-
nahmen dem Land Baden-Württemberg, die andere 
Hälfte der Einkonunensverwaltung für die erledigten 
Pfarrstellen beim Oberkirchenrat zu. 

Bei Pfarrhäusern, die einem kirchlichen Rechtsträger 
als Wohnlastpflichtigem gehören, steht die Miete dem 
Wohnlasq)flichtigen zu. 

6.4 Entgelte für die Überlassung von Pfarrgärten, 
Pfarrscheunen usw. stehen grundsätzlich der Kirchen-
gemeinde zu. 

7. Inkrafttreten 

Die vorstehenden Richtlinien treten am 1. September 
1995 in Kraft." 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1 .September 1995 in Kraft. 

Artikel 3 

Der Oberkircheru^at wird ermächtigt, diese Verord-
nung zur Bereinigung ungenauer Formuliemngen neu 
zu fassen und bekanntzumachen. 

D r . D a u r 

Durchführungsbestimmungen zu 
^en Pfarrhausrichtlinien 1995 

vom 23. Mai 1995 AZ 44.00 Nr. 249 

Zur Durchführung der Pfarrhausrichtlinien 1995 hat 
der Evang. Oberkirchenrat die folgenden Bestimmun-
gen erfassen. Sie sind ab 1. September 1995 bei der 
Anwendung der Pfarrhausrichtünien imd deren Ände-
rung zum gleichen Zeitpunkt von allen BeteUigten 
zugrunde zu legen. 

Gleichzeitig treten die bisherigen Durchführungsbe-
stimmungen zu den Pfarrhausrichtlinien 1988 vom 
30. Dezember 1987 (Abi. 53 S. 18) außer Kraft. 

Zu 1. Allgemeines; Geltungsbereich: 

Die Pfarrhausrichtlinien regeln die Einzelheiten des 
Anspruchs auf freie Dienstwohnung der Pfarrer und 
Pfarrerinnen im ständigen Pfarrdienst. 

Dienstwohnungen für Pfarrer und Pfarreriimen im un-
ständigen Pfarrdienst und im Vorbereitungsdienst 
können angesichts der abweichenden Sach- und Inter-
essenlage abweichend von den Festlegungen des Re-
gelfalls zugewiesen werden. 
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Die Bestimmungen der Pfarrhausrichtlinien legen ins-
gesamt die Obergrenze für die Größe und die Ausstat-
tung der Wohnung fest. 

Zu 2.6 b) Heizung: 

Einzelöfen für Notfälle und als Übergangsheizung 
sind, falls von dem Steileninhaber oder der Stellen-
inhaberin gewünscht, von ihnen zu beschaffen, 
anzuschUeßen und zu unterhalten. Die feuerpolizei-
lichen Vorschriften sind zu beachten. 

Zu 2.6 d) Elektroinstallation: 

Bei einer räumlichen Verbindung von Treppenhaus 
und Huren ist der Wohnlastpflichtige für die Beschaf-
fung der Beleuchtungskörper nur im Bereich des Trep-
penhauses verantwortlich. 

Bei kombinierten Klingel-, Türöffner- und Türsprech-
anlagen ist eine Integration in die Femsprechanlage 
möglich. 

Zu 2.6 e) Fenster: 

Die Ausführung der Fenster in Kunststoff sollte wegen 
der PVC-Entsorgung vermieden werden. Sie wird je-
doch zugelassen, wenn die Kosten für Beschaffung 
und Unterhaltung vergleichbar mit Fenstern in Holz-
konstruktion sind. 

Zu 2.6 f) Sonnenschutz und Einbruchschutz: 

Wo es erforderlich ist, kaim eine mechanische Ein-
bmchsichemng angebracht werden. 

Zu 2.6 g) Türen: 

Auf die Beachtung der Schallnebenwege (Türfütter 
u.ä.) bei den Zugängen zum Amtszimmer wird hinge-
wiesen. 

Zu 2.6 h) Bodenbeläge: 

Von der Verwendung von PVC-Bodenbelägen wird 
wegen der Umweltunverträglichkeit bei der Entsor-
gung abgeraten. 

Zu 2.61) Küche: 

Vorhandene Einbauküchen, die nach den Pfarrhaus-
richtlinien 1988 oder früher vom Wohnlast-
pflichtigen beschafft wurden, köimen für die 
Restnutzungsdauer nach den bisherigen Vorschriften 
verwendet werden. 

Abgängige Küchen oder Teile von Küchen (z.B. Ar-
beitsplatten, Elektrogeräte) werden vom Wohnlast-
pflichtigen nicht mehr ersetzt. 

Zu 2.6 o) Außenanlagen: 

Einrichtungen für das Trocknen der Wäsche smd Sa-
che des Wohnlastpflichtigen. Dies gilt nicht für be-
wegliche Teile (Schnüre, Leinen, Wäschespinne, 
Wäschetrockner usw.). 

Zu 3.5 Maler-und Tapezierarbeiten: 

Bei Neutqjezierungen sind die vorhandenen Tapeten 
zu entfemen. Für die Vomahme von Schönheitsrepa-
raturen während der Amtszeit, die Sache des Stellen-
inhabers sind, werden zunächst keine festen Fristen 
festgesetzt. Jedoch sind Schönheitsreparaturen (Ma-
ler- und Tapezierarbeiten) dann vorzunehmen, wenn 
die Pflicht zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der 
Wohnung dies erfordert. Auf die Bestinmiungen der 
Wohnungsfürsorge-Richtünien (Abi. 56 S. 399) wird 
hierbei verwiesen. 

Anstriche in intensiven Farben auf Rauhfasert^eten 
sind zu vermeiden. Die Kosten für Mehraufwendun-
gen zur Beseitigung der Farbanstriche trägt der Verur-
sacher. Dies gilt auch für Türen und Fenster. 

Werden Malerarbeiten, deren Kosten der Steileninhaber 
oder die Stelleninhaberin zu tragen haben, von Fach-
handwetkem ausgeführt, erfolgt die Rechnungsstellung 
direkt an den Steileninhaber bzw. die Stelleiünhaberin. 

Maler- und Tapezierarbeiten in Funktions- und Ver-
kehrsräumen, welche nach der 2. Bundesberechnungs-
verordnung nicht auf die Wohnfläche angerechnet 
werden (Heizraum, Brennstoffraum, Abstellräume, 
unheizbare Kammern, Treppenhäuser, Nebenbe-
reichsflure, Garage u.ä.), werden bei Erfordernis an-
läßlich Stellenwechsels vom Wohnlastpflichtigen 
durchgeführt. 

Außer dem Amtszimmer sollen in der Regel als 
„meistbenutzte Räume" gelten: ein Wohnraum, das 
Eßzünmer, Eltemschlafzimmer sowie ein größeres 
Kinderzinuner. 

Die Kosten der Maler- und Tapezierarbeiten an einem 
Wohnflur bzw. einer Wohndiele werden vom Wohn-
lasqjflichtigen anteilig getragen; dieser Anteil bwechnet 
sich aus dem Veihältiüs d ^ von den zu unterhaltenden 
Räumen zur Grand-AVohnfläche der weiteren Räume, 
soweit diese Räume durch den Wohnflur bzw. die 
Wohndiele unmittelbar erschlossen sind. 

Zu 4. Übergabe und Rückgabe der 
Pfarrwohnung: 

Vertreter des Wohnlastpflichtigen ist, wer vom Kir-
chengememderat bzw. vom Kirchenbeziricsausschuß 
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hierfür bestimmt ist Im Zweifel kommt bei Kirchen-
gemeinderäten diese Aufgabe dem Laienvorsitzenden 
zu. Für die Übergabe- bzw. Übemahmevorschrift ist 
der vom Obeikirchenrat herausgegebene Vordrack zu 
verwenden. 

geführt sind, werden in einer Anlage zu den Ausfüh-
rungsbestimmungen aufgeführt. 

Zu 7. Inkrafttreten: 

Zu 5. Pflichten des Steileninhabers: 
5.1 Betriebskosten und Kleinreparaturen: 

Der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin hat die 
ihnen überlassene Wohnung samt Amtsbereich mit 
allem Zubehör schonend und pflegüch zu behandeln. 
Für von ihnen oder ihren Haushaltsangehörigen 
schuldhaft verursachte Schäden oder nachteilige Ver-
änderungen haften sie entsprechend den Bestimmun-
gen des Mieti-echts unbeschränkt. 

Ergänzend gilt folgendes: 

Die unter h) bis j) aufgeführten Leistungen und Maß-
nahmen sind ohne Kostenbeschränkung die aus-
schließliche Angelegenheit des Steileninhabers oder 
der Stelleninhaberin. 

Maßnahmen und Leistungen, die der Substanzerhal-
tung des Gebäudes in Dach und Fach dienen, sind die 
ausschUeßliche Angelegenheit des Wohnlastpflichti-
gen. Dazu gehört auch die erforderliche Reinigung und 
Wartung des Heizöltanks, das Streichen und Reparie-
ren von Gartenzäunen sowie der Austausch der Bren-
ner von Heizungsanlagen. 

Alle weiteren Maßnahmen und Leistungen, die durch 
Benutzung und Betrieb des Pfarrhauses entstehen, 
sind Kleinreparaturen, an denen sich der Pfarrstellen-
inhaber oder die Pfarrstelleninhaberin mit einem Be-
trag bis zu 150,- DM im Einzelfall und bis zu 
insgesamt 1 200,- DM pro Jahr beteiligen müssen. 
Als Kleiru-eparaturen gelten nur Schäden mit einem 
Kostenaufwand bis 800,- DM; der Betrag karm vom 
Oberkirchenrat fortgeschrieben werden. Als „Einzel-
fall" gilt die Instandsetzung des einzelnen Gegenstan-
des, jedoch kann die Instandsetzung von Gurten und 
Schnüren von Jalousien und Rolläden zusammengefa-
ßt werden und gik dann als eine Kleinreparatur. 

Zu5.Ll: 

Der Abschluß bzw. die Kündigung von Wartungsver-
trägen soll in Abstimmung zwischen Wohnlast-
pflichtigem und dem Stelleninhaber bzw. der 
Stelleninhaberin erfolgen. 

Zu 5.1.3: 

Die geänderten Durchführungsbestimmungen sind 
mit Wirkung vom 1. September 1995 anzuwenden. 

Anlage zu Ziffer 5.1.3 der Pfarrhausrichtlinien 

Betriebskosten nach Anlage III zu § 27 Abs. 2 
der Betriebskostenverordnung: 

Betriebskosten sind nachstehende Kosten, die dem 
Eigentümer (Erbbauberechtigten) durch das Eigentum 
(Erbbaurecht) am Gmndstück oder durch den bestim-
mungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes oder der 
Wirtschaftseinheit, der Nebengebäude, Anlagen, Ein-
richtungen und des Grundstücks laufend entstehen, es 
sei detm, daß sie üblicherweise vom Mieter außerhalb 
der Miete unmittelbar getragen werden: 

1. Die laufenden öffentlichen Lasten 
des Grundstücks 

Hierzu gehört namentlich die Grundsteuer, jedoch 
nicht die Hypothekengewinnabgabe. 

2. Die Kosten der Wasserversorgung 

Hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die 
Gmndgebühren, die Kosten der Arnniemng oder ande-
rer Arten der Gebrauchsüberlassung von 
Wasserzählern sowie die Kosten ihrer Verwendung 
einschließlich der Kosten der Berechnung und Auftei-
lungen, die Kosten des Betriebs einer hauseigenen 
Wasserversorgungsanlage und einer Wasser-
aufbereitungsanlage einschließlich der Aufberei-
tungsstoffe. 

3. Die Kosten der Entwässerung 

Hierzu gehören die Gebühren für die Haus- und 
Grundstücksentwässemng, die Kosten des Betriebs 
einer entsprechenden nicht öffentiichen Anlage und 
die Kosten des Betriebs einer Entwässerungspumpe. 

4. Die Kosten 

Die umlagefähigen Betriebskosten, die in der Anlage 
III zu § 27 Abs. 2 der Betriebskostenverordnung auf-

a) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage ein-
schheßhch der Abgasanlage; 
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hierzu gdiören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe 
und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstronis, die 
Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der 
Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereit-
schaft und Betriebssicherheit einschließüch der Ein-
stellung durch einen Fachmann, der Reinigung der 
Arüage und des Betriebsraums, die Kosten der Messun-
gen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Ko-
sten der Anmietung oder anderer Arten der 
Gebrauchsüberlassung emer Ausstatmng zur Ver-
brauchserfassung sowie die Kosten der Verwendung 
einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschüeß-
üch der Kosten dCT Berechnung und Aufteilung; 

b) der eigenständig gewerblichen Lieferung von 
Warmwasser, auch aus Anlagen im Sinne des Buch-
stabens a); 

hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des 
Warmwassers und die Kosten des Betriebs der zuge-
hörigen Hausanlagen entsprechend Nummer 4 Buch-
stabe a); 

oder 

c) der Reinigung und Wartung von Warmwasserge-
räten; 

oder 

b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungs-
anlage; 

hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brenn-
stoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebs-
stroms und die Kosten der Überwachung sowie die 
Kosten der Remigung der Anlage imd des Betriebs-
raums; 

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Was-
serablagerungen und Verbrennungsrückständen im 
Innem der Geräte sowie die Kosten der regelmäßigen 
Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicher-
heit und der damit zusanunetüiängenden Einstellung 
durch einen Fachmann. 

6. Die Kosten verbundener Heizungs-
und Warmwasserversorgungsanlagen 

oder 

c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von 
Wärme, auch aus Anlagen im Sinne des Buch-
stabens a); 

a) bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend 
Nummer 4 Buchstabe a) und entsprechend Nummer 2, 
soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind; 

oder 

hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung 
und die Kosten des Betiiebs der zugehörigen Hausan-
lagen entsprechend Buchstabe a); 

oder 

d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizun-
gen; 

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Was-
serablagerungen und Verbrennungsrückständen in der 
Anlage, die Kosten der regelmäßigen Prüfung der 
Betriebsbereitschaft und Betriebssicheiheit und der 
damit zusammenhängenden Einstellung durch einen 
Fachmann sowie die Kosten der Messungen nach dem 
Bundes-Inmiissionsschutzgesetz. 

5. Die Kosten 

a) des Betriebs der zentralen Warmwasserversor-
gungsanlage; 

b) bei der eigenständig gewerbüchen Lieferung von 
Wärme entsprechend Nurmner 4 Buchstabe c) und 
entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits 
berücksichtigt sind; 

oder 

c) bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwas-
serversorgungsanlagen entsprechend Nummer 4 
Buchstabe d) und entsprechend Nummer 2, soweit sie 
nicht dort bereits berücksichtigt sind. 

7. Die Kosten des Betriebs des maschinellen 
Personen- oder Lastenaufeuges 

Hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die 
Kosten der Beaufsichtigung, der Bedienung, Überwa-
chung und Pflege der Arüage, der regelmäßigen Prü-
fung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit 
einschließlich der Einstellimg durch einen Fachmann 
sowie die Kosten der Reinigung der Anlage. 

hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung ent-
sprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits 
berücksichtigt sind, und die Kosten der Wassererwär-
mung entsprechend Nummer 4 Buchstabe a); 

oder 

8. Die Kosten der Straßenreinigung 
und Müllabfuhr 

Hierzu gehören die für die öffentliche Straßenreini-
gung und Müllabfuhr zu entrichtenden Gebühren 
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oder die Kosten entsprechender nicht öffentlicher 
Maßnahmen. 

9. Die Kosten der Hausreinigung 
und Ungezieferbekämpfung 

Zu den Kosten der Hausreinigung gehören die Kosten 
für die Säuberung der von den Bewohnern gemeinsam 
benutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, 
Keller, Bodenräume, Waschküchen, Fahrkoib des 
Aufzuges. 

10. Die Kosten der Gartenpflege 

Hierzu gehören die Kosten der Pflege gärtnerisch an-
gelegter Flächen einschließlich der Emeuerang von 
Pflanzen und Gehölzen, der Pflege von Spielplätzen 
einschließlich der Erneuerung von Sand und der Pflege 
von Plätzen, Zugängen und Zufahrten, die dem nicht 
öffenüichen Verkehr dienen. 

11. Die Kosten der Beleuchtung 

Hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außen-
beleuchtung und die Beleuchtung der von den Bewoh-
nern gemeinsam benutzten Gebäudeteile, wie 
Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, 
Waschküchen. 

12. Die Kosten der Schornsteinreinigung 

Hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßge-
benden Gebührenordnung, soweit sie nicht bereits als 
Kosten nach Nummer 4 Buchstabe a) berücksichtigt 
sind. 

bauberechtigte) dem Hauswart für seine Arbeit ge-
währt, soweit diese nicht die Instandhaltung, Instand-
setzung, Erneuerung, Schönheitsreparaturen oder die 
Hausverwaltung betrifft. 

Soweit Arbeiten vom Hauswart ausgeführt werden, 
dürfen Kosten für Arbeitsleistungen nach den Num-
mern 2 bis 10 nicht angesetzt werden. 

15. Die Kosten 

a) des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage; 

hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms und die 
Kosten der regehnäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereit-
schaft einschließlich der Einstellung durch einen 
Fachmann oder das Nutzungsentgelt für eine nicht zur 
Wirtschaftseinheit gehörende Antermenanlage; 

oder 

b) des Betriebs der mit einem Breitbandkabelnetz 
verbundenen privaten Verteilanlage; 

hierzu gehören die Kosten entsprechend Buchstabe a), 
ferner die laufenden monatlichen Grundgebühren für 
Breitbandanschlüsse. 

16. Die Kosten des Betriebs der 
maschinellen Wascheinrichtung 

Hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die 
Kosten der Uberwachimg, Pflege und Reinigung der 
maschinellen Einrichtung, der regehnäßigen Prüfung 
ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit so-
wie die Kosten der Wasserversorgung entsprechend 
Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt 
sind. 

13. Die Kosten der Sach- und Haftpflicht-
versicherung 

Hierzu gehören namentUch die Kosten der Ver-
sicherung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm- und 
Wasserschäden, der Glasversicherung, der Haft-
pflichtversicherung für das Gebäude, den Öltank und 
den Aufzug. 

17. Sonstige Betriebskosten 

Das sind die in den Nummern 1 bis 16 nicht genannten 
Betriebskosten, namentlich die Betriebskosten von 
Nebengebäuden, Anlagen und Einrichtungen. 

14. Die Kosten für den Hauswart 

Hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und 
alle geldwerten Leistungen, die der Eigentümer (Erb-
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Amtsblatt; Laufender Bezug nur durch das Referat 
Interne Verwaltung des Evang. Oberklrchenrots. 
Bezugspreis jährlich 50,00 DM 
zuzüglich Porto und Versandkosten. 

Erscheinungsweise: monatlich. 

Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember 
eines jeden Jahres gekündigt werden. 
Einzelnummern lautender oder früherer Jahrgänge 
können vom Referat Interne Verwaltung des Evang. 
Oberkirchenrats - soweit noch vorrätig - bezogen 
werden. Preis je Einzelheft: 4,00 DM 

Herausgeben Evang. Oberkirchenrat, 
Postfach 10 13 42, 70012 Stuttgart 
Dienstgebäude: Gänsheidestraße 4, 70184 Stuttgart, 
Telefon (0711)21 49-0 
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Imotel Mediengesellschaft mbfH, 
Theodor-Heuss-Stroße 23, 70174 Stuttgart 

Konten der Kasse 
des Evang. Oberkirchenrats Stuttgart: 

Nr. 1 531 Südwestdeutsche Landesbank Stuttgart 
(BLZ 600 500 00) 
Nr. 2 003 225 Landesgirokasse Stuttgart 
(BLZ 600 501 Ol) 
Nr. 400 106 Evang. Kreditgenossenschaft Stuttgart 
(BLZ 600 606 06) 
Nr. 90 5a708 Postbank Stuttgart 
(BLZ 600 100 70) 


